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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.1984

Norm

StPO §82

Rechtssatz

Das schlichte Vorbringen, der Antragsteller sei "im Zuge eines laufenden Strafverfahrens mit dieser Problematik

beschäftigt" und benötigen deshalb "den gesamten Wortlaut dieser Entscheidung" genügt dem Erfordernis der

Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses nicht.
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